
Auftrag §§ 659—665

(3) Bei Bewerbungen von gleicher Würdigkeit finden auf 
die Zuerteilung des Preises die Vorschriften des § 659 Abs. 2 
Anwendung.

(4) Die Übertragung des Eigentums an dem Werke kann 
der Auslobende nur verlangen, wenn er in der Auslobung 
bestimmt hat, daß die Übertragung erfolgen soll*

Zehnter Titel 

Auftrag
§662

Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der 
Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber übertragenes 
Geschäft für diesen unentgeltlich zu besorgen.

§ 663
Wer zur Besorgung gewisser Geschäfte öffentlich bestellt 

ist oder sich öffentlich erboten hat, ist, wenn er einen auf 
solche Geschäfte gerichteten Auftrag nicht annimmt, ver
pflichtet, die Ablehnung dem Auftraggeber unverzüglich 
anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn sich jemand dem Auf
traggeber gegenüber zur Besorgung gewisser Geschäfte 
erboten hat.

§664
(1) Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des 

Auftrags nicht einem Dritten übertragen. Ist die Über
tragung gestattet, so hat er nur ein ihm bei der Über
tragung zur Last fallendes Verschulden zu vertreten. Für das 
Verschulden eines Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich.

(2) Der Anspruch auf Ausführung des Auftrags ist im 
Zweifel nicht übertragbar.

§665
Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des 

Auftraggebers abzuweichen, wenn er den Umständen nach 
annehmen darf, daß der Auftraggeber bei Kenntnis der 
Sachlage die Abweichung billigen würde. Der Beauftragte 
hat vor der Abweichung dem Auftraggeber Anzeige zu 
machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn nicht 
mit dem Aufschübe Gefahr verbunden ist.
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